
BERUFSREIFEPRÜFUNG AUS DEUTSCH -  MÜNDLICHE PRÜFUNG 

Auf Grund der mit BGBL. I Nr. 118/2008 kundgemachten Novelle zum Bundesgesetz 
über
die Berufsreifeprüfung werden folgende Durchführungsrichtlinien erlassen: 

Die Teilprüfung „Deutsch“ setzt sich nunmehr aus einem schriftlichen und einem 
mündlichen Prüfungsteil zusammen. Der schriftliche Prüfungsteil besteht aus einer 
fünfstündigen schriftlichen Klausurarbeit mit den Anforderungen einer Reifeprüfung 
einer höheren Schule, der mündliche Prüfungsteil aus einer Präsentation der 
schriftlichen Klausurarbeit und der Diskussion derselben. 

Der mündliche Prüfungsteil aus Deutsch entfällt für jene Prüfungskandidaten, welche 
die
schriftliche Teilprüfung „Fachbereich“ in Form einer projektorientierten Arbeit 
ablegen.
In diesem Fall stellt die Beurteilung der schriftlichen Klausurarbeit zugleich die 
Beurteilung der Teilprüfung „Deutsch“ dar. Eine allfällige Wiederholung der 
Teilprüfung „Deutsch“ ist 
daher nur schriftlich durchzuführen. 





20) Literatur und Kultur – ausgewählte Buchtitel besprechen (keine Leseliste!)

LESELISTE (EMPFEHLUNG)  
Goethe, Faust I 
Nestroy, Der Talisman 
Ibsen, Nora 
Kafka, Die Verwandlung 
Horvàth, Geschichten aus dem Wienerwald 
Torberg, Schüler Gerber 
Brecht, Mutter Courage 
Dürrenmatt, Die Physiker 
Frisch, Andorra 
Böll, Die verlorene Ehre der Katharina Blum 
Turrini, Alpensaga 
Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 
Hackl, Abschied von Sidonie 
Mitgutsch, Ausgrenzung 
Schlink, Der Vorleser 
 
Bezüge zu literarischen Werken  tragen zur Steigerung der inhaltlichen 
Qualität der schriftlichen Berufsreifeprüfung aus Deutsch bei!


